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1. Gesetze und Verordnungen 

Nr. 59 Rechtsverordnung über die Anwendung des 
Amtszuchtgesetzes. 

Vom 19. Januar 1978. 

Gemäß § 140 Absatz 2 Satz 1 des Kirchengesetzes 
über die Amtszucht vom 7. Jul 1966 (ABI. Bd. II S. 182) 
erläßt die Kirchenleitung die folgende Rechtsverord
nung: 

§ 1 

(zu§§ 1 und 2 AZG) 

(1) Das Amtszuchtgesetz gilt für die im Dienst der 
Vereinigten Kirche stehenden 

a) Pfarrer (§ 1 Buchstabe a AZG), 

b) Kirchenbeaimten ,auf Lebenszeit und auf Zeit 
(§ 1 Buchst. c AZG). 

(2) Das Amtszuchtgesetz ist auf Kiirchenbeamte auf 
Probe und auf Widerruf entsprechend anzuwenden. Ein 
förm1iches Verfahren findet nicht statt. 

(3) Soll der Kirchenbeamte auf Probe oder auf Wi
derruf wegen Verletzung der Amtspflicht entlassen 
werden, so hat die zuständigP. StP.Ue (§ 2) eine Unter
suchung anzuordnen. Die §§ 37, 38, ·41 bis 48, 121 und 
125 des Amtszuchtgesetzes und §§ 4 und 17 dieser 
Rechtsverordnung finden sinngemäße Anwendung. 

(4) Die gemäß § 125 Amtszmchtgesetz einbehaltenen 
Dienstbezüge verfallen, wenn die ziuständige Stelle die 
Entlassung ausspricht. 

§ 2 

(zu §§ 10 und 11 AZG} 

Zuständige Stelle ist die für die Berufung in das 
Dienstverhältnis zuständige Stelle. Einleitende Stelle 
ist die Kirchenleitung. 

§ 3 

(zu §§ 13-15 AZG) 

Richten sich die Ermittlungen gegen einen auf Zeit 
berufenen Pfarrer oder Kirchenbeamten, der von einer 
Landeskirche unter Fortda,uer des zu ihr bestehenden 
Dienstverhältnisses beurlaubt ist, so [st vor Entschei
dungen nach § 13 Abs. 1 und Abs. 2 sow,ie nach den 
§§ 14, 15, 32 Abs. 2, 33, 34 Abs. 1, 35. 36 Ab-s. 3 und 125 
des Amtszuchtgesetzes die Stellungnahme der beur
laubenden Kirchen einzuholen. 

§ 4 

(z,u §§ 16, 82, 83, 85 Abs. 2, 125 Abs. 2 AZG} 

Bei der Berechnung der Dienstbezüge, des Wartegel
des und des Ruhegehaltes bleiben der Ortszuschlag, der 
Wert einer freien Dienstwohnung und besondere Auf
wandsentschädigungen außer Ansatz. Eine Geldbuße 
soll von den Dienst- oder Versorgungsbezügen erst 
dann einbehalten werden, wenn die Zahlung innerhalb 
einer vom Luthel'ischen Kirchenamt gesetzten angemes
senen Fr,ist nicht vorgenommen worden ist. Die gesetz
lichen Pfändungsgrenzen sind zu beachten. 

§ 5 

(zu §§ 19, 107, 109, 132 AZG) 

(1) Bei der Vereinigten Kirche wird ein Spruchaus
schuß gebildet. 

(2) Der Spruchausschuß ):>esteht aus dem Inhaber 
eines geistlichen Aufsichtsamtes als Obmann, einem 
Pfarrer und einem rechtskundigen Beisitzer. In Verfah
ren gegen einen Kirchenbeamten tritt an die Stelle des 
Pfarrers ein Kirchenbeamter. 

(3) Die ·Mitgli~der ,des Spruchausschusses und die er
forderliche Zahl von Stellvertretern werden von der 
Kirchenleitung bestellt. 

(4) Von der Mitwirkung im Spruchausschuß ,sind Mit
gl!ieder der Kirchenleitung und des Lutheri!!chen Kir
chenamtes ausgeschlossen. 

§ 6 

(zu§ 41 AZG} 

Ist im Falle des § 3 ein förmliches Verfahren von der 
Vereinigten Kirche eingeleitet worden, so bestellt die 
Kirchenleitung zusätzlich einen Vertreter aus der beur
laubenden Kirche. 

§ 7 

(zu§§ 52, 53 AZG} 

(1) Kammer für Amtszucht der Vereinigten Kirche 
ist die für Verfahren · der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers zuständige Kammer. 

(2) Für Verfahren gegen Mitglieder des Lutherischen· 
Kirchenamtes (Art. 13 Abs. 2 der Verfassung} ist die 
besondere Abteilung der gemeinsamen Kammer für 
Amtszucht der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und 
der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig zuständig. 

§ 8 

{zu§§ 85 Abs. 1. Satz 1, 137 Abs. 1 AZG} 

Ist die Versetzung oder eine Übernahme durch eine 
Kirche binnen sechs Monaten nach Rechtskraft des Ur
teils nicht möglich gewesen, so tritt der Kirchenbe
amte mit dem Ablauf dieser Frist 1in den Wartestand. 
§ 85 Abs. 3 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 4 des Amtszucht
geiietzes sind entsprechend anzuwenden. 

§ 9 

(zu§ 89 Abs. 2 AZG) 

Oberste kiirchliche Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 89 Abs. 2 Amtszuchtgesetz ist die einleitende Stelle. 

§ 10 

(zu §§ 92, 100 Abs. 3 Satz 2 AZG) 

(1) Die Berufung kann von der Kirchenleitung auch 
zugunsten des Beschuldigten eingelegt werden. 

(2) Ist die Berufung nur von dem Beschuldigten oder 
nur zu seinen Gunsten eingelegt worden, so darf das 
Urteil nicht zu seinen Ungunsten geändert werden. 

§ 11 

(zu§§ 95 Abs. 1, 109 AZG) 

Mitglieder und Referenten einleitender Stellen dür
fen bei Verfahren aus ihrem Bereich im Senat für 
Amtszucht nicht mitwirken. 

§ 12 

(zu§§ 96, 97, 107, 132 AZG} 

(1) Als Stellvertreter des Vorsitzenden des Senats 
für Amtszucht wird ein rechtskundiger Beisitzer be-

.. 
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stellt. Sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter ver
hindert, so führt das älteste rechtskundige Mitglied den 
Vorsitz. 

(2) Für die Mitglieder des Senats für.Amtszucht wird 
die erforderliche Zahl von .Stellvertretern bestellt. Da
bei ist die Reihenfolge des Eintritts in den Senat zu 
bestimmen. 

(3) Der Pfarrer nach § 97 Abs. 2 Satz 3 des Amts
zuchtgesetzes tritt in den Senat für Amtszucht nur 
dann ein, wenn keiner der beiden beisitzenden Pfarrer 
im Dienste der Gliedkirche steht, die das Verfahren ein
geleitet hat. Er tritt im gegebenen Fall an die Stelle des 
dienstjüngeren, bei gleichem Dienstalter jüngeren Pfar
rers nach § 96 Abs. 1 s·atz 2 des Amtszuchtgesetzes; 
dasselbe gilt für den Eintritt eines Kirchenbeamten in 
den Senat (§ 132 des Amtszuchtgesetzes). 

(4) Die Mitglieder des Senats für Amtszucht haben 
Anspruch auf Reisekosten und Ersatz ihrer Auslagen. 
Nach näherer Bestimmung der Kirchenleitung können 
Aufwandsentschädigungen oder Vergütungen gewährt 
werden. 

§ 13 

(2lu § 101 AZG) 

(1) Die Vereidigung von Zeugen und Sachverständi
gen ist zulässig. Sie soll nur vorgenommen werden, 
wenn der Eid mit Rücksicht auf die Bedeutung der Aus
sage oder zur Herbeiführung einer wahren Aussage 
unerläßlich ist. 

(2) Die zur Verweigerung des Zeugnisses oder Gut
achtens berechtigten Personen (§§ 68, 70 des Amts
zuchtgesetzes) können die Beeidigung des ZeugnJisses 
oder Gutachtens verweigern. 

(3) Bei der Verpflichtung nach § 69 Abs. 1 Satz 1 des 
Amtszuchtgesetzes sind die Zeugen und Sachverständi
gen über die Bedeutung des Eides und die strafrecht
lichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen 
Aussage sowie über das Eidesverweigerungsrecht nach 
Absatz 2 zu belehren. 

(4) Der Zeugeneid wird in der Weise geleistet, daß 
der Vorsitzende nach der Aussage an den Zeugen die 
Worte richtet: 

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und 
Allwissenden, daß Sie nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben." 

und der Zeuge die Worte spricht: 
,,Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe." 

Der Sachverständigeneid ist nach Erstattung des Gut
achtens dahin zu leisten, daß der Sachverständige das 
Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und 
Gewissen erstattet hat. Der Eid kann auch ohne reli
giöse Beteuerung geleistet werden. 

(5) Auf das Verfahren vor dem Senat sind .im übri
gen die für das Verfahren erster Instanz geltenden An
wendungs- und Ausführungsbestimmungen der Glied
kirche, die das Verfahren eingeleitet hat, entsprechend 
anzuwenden. 

§ 14 

(zu § 108 Satz 3 AZG) 

(1) Der Obmann des Spruchausschusses der Vereinig
ten Kirche und der Vorsitzende des Senats für Amts
zucht sowie ihre Stellvertreter werden vom Leitenden 
Bischof oder einem von ihm beauftragten Mitglied der 
Kirchenleitung auf ihr Amt verpflichtet. Der Obmann 
des Spruchausschusses verpflichtet die übrigen· Mitglie
der des Spruchausschusses und ihre. Stellvertreter, der 

Vorsitzende des Senats für Amtszucht die übrigen Mit
glieder des Senats und ihre Stellvertreter. 

(2) Die Verpflichtungsformel lautet: 
,,Ich gelobe vor Gott, dem Allmächtigen und All

wissenden, daß ich die V·erfassung, Gesetze und Ord
nungen der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkir
chen achten und wahren und meine Entscheidungen 
ohne Ansehen der Person fällen werde." 

§ 15 

(zu § 113 Abs. 2 Satz 2 AZG) 

Der Vorsitzende des Senats für Amtszucht kann zur 
Unterstützung des Senats einen rechtskundigen Hilfs
berichterstatter zuziehen. Für diesen g.ilt § 11 entspre
chend. 

§ 16 

(zu § 123 AZG) 

Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonnabend, so 
endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktages. 

§ 17 

(zu § 125 AZG) 

Auf Antrag des betroffenen Pfarrers oder Kirchenbe
amten entscheidet die Kammer für Amtszucht über die 
Aufrechterhaltung einer Anordnung nach § 125 des 
Amtszuchtgesetzes endgültig durch Beschluß. D·er An
trag hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag 
kann sechs Monate nach der Entscheidung der Kam
mer für Amtszucht wiederholt werden. Liegt bereits 
ein noch nicht rechtskräftiges Urteil der Kammer für 
Amtszucht vor, so ist der Senat für Amtszucht zur Ent
scheidung über den Antrag zuständig. 

§ 18 

(zu § 127 AZG) 

Das Begnadigungsrecht und das Recht zum Wider
spruch nach § 127 Abs. 2 Satz 2 des Amtszuchtgesetzes 
stehen der Kirchenleitung zu. In den Fällen des § 3 
dieser Rechtsverordnung ist die beurlaubende Kirche 
zu hören. 

§ 19 

(1) Hat ein P:ßarrer oder Kirchenbeamter ohne Ur
laub schuldhaft seinen Dienst verlassen und ist für die 
Dauer seiner Abwesenheit der Verlust der Dienstbe
züge festgestellt worden, so kann er gegen die Feststel
lung innerhalb von zwei Wochen nach Zugang die Ent
scheidung der Kammer für Amtszucht beantragen. Der 
Antrag ist schr.iftlich bei der Dienststelle, die den Ver
lust der Dienstbezüge festgestellt hat, einzureichen und 
zu begründen. Diese Dienststelle legt den Antrag mit 
ihrer Stellungnahme der Kammer für Amtszucht vor. 

(2) Die Kammer für Amts2Jucht kann Beweise wie in 
förmlichen Amtszuchtverfahren erheben. Sie entschei
det endgültig durch Beschluß, der zu begründen ist. Die 
Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung er
gehen. 

§ 20 

Diese Rechtsverordnung tritt am 19. Januar 1978 in 
Kraft. Die Rechtsverordnung der Kirchenleitung vom 
16. Dezember 1966 (ABL Bd. II S. 327) tritt zum gleichen 
Zeitpunkt außer Kraft. 

H anno ver , den 13. Aprii.l 1978 

D. Lohse 
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Nr. 60 Rechtsverordnung über die Besoldung und 
Versorgung der Kirchenbeamten der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands, 

Vom 11./12. Mai 1978. 

Aufgrund der §§ 28 Absatz 1 und 62 Absatz 2 des 
Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands vom 12. Dezember 
1968 (ABI. Bd. III S. 86 ff.) geändert durch das Klirchen
gesetz zur Änderung des Kirchenbeamtengesetz-es und 
des Pfarrergesetzes vom 24. Oktober 1973 (ABI. Bd. IV 
S. 263 ff.) wird folgende Rechtsverordnung erlassen: 

Allgemeinde Vorschriften 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Rechtsverordnung regelt die Besoldung und 
Versorgung für die Kirchenbeamten d-er Vereinigten 
Kirche sowie rderen Einrichtungen, soweit nicht durch 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt li!st. 

§ 2 

Besoldung und Versorgung 

(1) Die Kirchenbeamten erhalten Besoldung sowie 
Versorgung für sich und ihre Hinterbliebenen in ent
sprechender Anwendung der für die Kirchenbeamten in 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
jeweils geltenden Vorschriften nach Maßgabe der Er
gänzungsvorschriften der §§ 3 ff. 

(2) Die .Kirchenleitung kann Änderungen der Be-
. stimmungen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

Hannovers binnen s·echs Monaten nach ihrer Verkün
dung teilweise oder ganz von der entsprechenden An
wendung ausschließen. 

§ 3 

Bemessung des Grundgehalts 

(1) Das Grundgehalt wird den Kirchenbeamten nach 
den Sätzen der für die Kirchenbeamten in der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers jeweils gel
tenden Besoldungsorldnungen A (für aufsteigende Ge
hälter) und B (für feste G-ehälter) gewährt. 

(2} Die Zuordnung der Ämter zu den einzelnen Be
soldungsgruppen der Besoldungsordnungen A und B 
richtet sich nach der Anlage zu dieser Rechtsverord
nung. Soweit die Ämter von Kirchenbeamten nicht in 
der Anlage zu dieser Rechtsverordnung aufgeführt sind, 
ist für die Zuordnung zu den Besoldungsgruppen das 
für die .Kirchenbeamten in der Evangelisch-lutheri
schen Landeskiirche Hannovers jeweils geltende Recht 
entsprechend anzuwenden. 

§ 4 

Versorgung 

(1) Die Versorgung, die den Kirchenbeamten und 
ihren Hinterbliebenen zu gewähren Jst, wird von der 
Vereinigten Kirche sichergestellt 

a) durch Bereitstellung der für die Versorgung erfor
derlichen Mittel im ordentlichen Haushalt, 

b) durch Beitrii.tt zu einer Versorgungseinrichtung und 
Bereitstellung der für die zu leistenden Umlagen er
forderlichen Mittel im ordentlichen Haushalt. 

(2) Die Ansprüche des Kirchenbeamten gegen die 
Vereinigte Kirche werden durch eine Sicherstellung der 
V:ersorgung nach Absatz 1 Buchst. b nicht berührt. 

(3) In Fällen der Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Zeit trifft die Kirchenleitung im Einverneh
men mit dem Kirchenbeamten und dem Dienstherrn, 
zu dem ein Dienstverhältnis besteht, ein-e Regelung 
über die Versorgung. 

§ 5 

Sonderregelungen 

(1) Besteht an der Gewinnung eines Kirchenbeamten 
wegen der besonderen Art der Dienstaufgabe oder der 
weit herausragenden Qualifikation ein besonderes In
teresse und kann die Anstellung ohne Erhalt des bis
herigen finanziellen Besitzstandes nicht gesich-ert wer
den, so .kann die Kirchenleitung die Einreihung in eine 
bisher erreichte Besoldungsgruppe zubilligen, nicht 
ruhegehaltfähig-e Zulagen für :mhegehaltfähig erklären 
oder Zulagen gewähren, j.edoch höchstens bis zur Be
soldungsgruppe A 16 der Anlage. 

(2) Kirchenbeamte auf Zeit erhalten für die Zeit 
ihrer Tätigkeit bei der VereinJgten Kirche eine Il!i.cht
ruhegehaltfähige Zulage in Höhe des Unterschiedes 
zwischen der Besoldungsgruppe, in der sie von ihrem 
Dienstherrn eingestuft sind und der Besoldungsgruppe, 
in der sie als Kirchenbeamte auf Lebenszeit der Ver
einigten Kirche eingestuft sein würden. 

§ 6 

Amtsbezeichnungen 

(1) Die Kirchenbeamten führen die in der Anlage zu 
dieser Rechtsverordnung für ihr Amt aufgeführte 
Amtsbezeichnung. 

(2) Für Kirchenbeamte, deren Amt nicht ,in der An
lage zu dieser Rechtsverordnung aufgeführt ist, setzt 
dlie Kirchenleitung die Amtsbezeichnung fest. 

§ 7 

Bekanntgabe der Gehaltsätze 

Das Lutherische Kirchenamt veröffentlicht die Über
sicht über die Grundgehaltssätze der Besoldungsord
nungen A und B und die Höhe der nach der Anlage zu 
dieser Rechtsverordnung vorgesehenen Zulagen sowie 
die Ortszuschlagstabellen in der zur Zeit des Inkraft
tretens dieser Rechtsverordnung geltenden Fassung 
und bei Änderungen in der j,eweils geltenden Fassung 
im Amtsblatt der Vereinigten Kirche. 

§ 8 

Dienstpostenbewertung 

Die Bestimmungen über die Dienstpost,mbewertung 
finden keine Anwendun~. 

§ 9 

Übergangsbestimmungen 

(1) § 5 Absatz 2 gilt nicht für Kirchenbeamte auf 
Zeit, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Rechtsverordnung bei der Vereinigten Kirche angestellt 
sind. 

(2) Die nach bisherigem Recht zustehenden Eingrup
pierunge_n und das Besoldungsdienstalter bleiben un
berührt. Ergeben sich aus dieser Rechtsverordnung 
Änderungen von Amtsbezeichnungen, führen die Be
soldungsempfänger die neue Amtsbezeichnung. 

§ 10. 

Inkrafttreten 

Diese Rechtsverordnung trtitt am 1. Juli 1978 in Kraft. 
Gleichzeitig treten alle Regelungen außer Kraft, die 

iii 
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den Gegenstand dieser Rechtsverordnung bisher be
handelt haben. 

H a n n o v e r , den 12. Mai 1978 

Der Leitende Bischof 

D. Lohs e 

Vorbemerkungen: 

Anlage 
(zu § 3 Absatz 2) 

Amts- und Stellenzulagen, die in den für die Beamten 
des Landes Niedersachsen jeweils geltenden Besol
dungsordnungen vorgesehen sind, werden für entspre
chende kirchliche Amter nach Bestimmung der K,ir
chenleitung gewährt; Stellenzulagen entsprechend den 
Vorschriften über die Zahlung von Stellenzulagen für 
die Dauer der Verwendung bei obersten Landesbehör
den werden mit der Maßgabe gewährt, daß sie einen 
von der Kirchenleitung zu bestimmenden Vomhundert
satz der für die Beamten des Landes Niedersachsen je
weils geltenden Bemessungsgrundlage betragen. 

A. Aufsteigende Gehälter 

A 9 KircheIJJinspektor 

A 10 Kirchenoberinspektor 

A 11 Kirchenamtmann 

A 12 Kirchenamtsrat 

A 13 Kirchenverwaltungsrat 
Kirchenoberamtsrat *) 

Pfarrer 
Kirchenrat 
Studieninspektor des Prediger- und Studiense

minars - soweit nicht lin der Besoldungs
Gruppe A 14-

A 14 Pfarrer - ab der 8. Dienstaltersstufe 
Studieninspektor des Prediger- und Studiensemi

nars - ab der 8. Dienstaltersstufe -
Oberkirchenrat - spätestens ab der 8. Dienst

altersstufe, soweit nicht in den Besoldungs
gruppen A 15, A 16 oder B 2 -

A 15 Oberkirchenrat - soweit nicht in den Besol
dungsgruppen A 14, A 16 oder B 2 -

Rektor des Prediger- und Studienseminars - so
weit nicht in der Besoldungsgruppe A 16 -

A 16 Rektor des Prediger- und •Studienseminars - so
weit nicht in ·der Besoldungsgruppe A 15 -

Oberkirchenrat - soweit nicht in den Besol
dungsgruppen A 14, ,A 15 öder B 2 -

B. Feste Gehälter 

B 2 Oberkirchenrat *) 

Oberkirchenrat - als Ständiger Vertreter des 
Präsiidenten -

B 5 Präsident 

*) Gilt nur für den jet:dgen Stelleninhaber. 

1. Bundesbesoldungsordnung A Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) 

Besol- Orts- Gienst-
dungs- zuschlag Oienstaltersstufe alters-
gruppe Tarif- zulage 

klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A 1 804,30 830,96 857,62 884, 28 910,94 937.60 964,26 990,92 1017,58 26,66 
A 2 851,93 878,59 905,25 931,91 958,57 985,23 1011,89 1038,55 1065,21 1091,87 26,66 
A 3 912,72 940,88 969,04 997,20 1025,36 1053,52 1081,68 1109,84 1138,00 1166,16 28,16 
A 4 II 947 ,33 979,90 1012,47 1045,04 1077,61 1110, 18 1142,75 1175,32 1207 ,89 1240,46 32,57 
A 5 980,67 1017 ,79 1054,91 1092,03 1129,15 1166,27 1203,39 1240,51 1277,63 1314,75 37,12 
A 6 1038.29 1076,78 1115,27 1153,76 1192,25 1230,74 1269,23 1307,72 1346)1 1384,70 1424,11 1) 
A 7 11;'1,86 1160,35 1198,84 1237,33 1275,82 1314,31 1352,80 1391,29 1431,07 1471,48 1511,89 1553,79 1598,65 1) 
A 8 1174,92 1222,36 1269,80 1317 ,24 1364,68 1412,53 1462,33 1512,13 1564,50 1619,78 1675,06 1730,34 1785,62 1) 

A 9 1312,85 1361,79 1412,78 1464,17 1516,51 1573,54 1630,57 16.87,60 1744,53 1801 ,66 1858,69 1915,72 1972,75 1) 
A 10 

1 C 
1437,64 1508,49 1579,34 1650,19 1721,04 1791,89 1862,74 1933,59 2004,44 2075,29 2146,14 2216,99 2287,84 70,85 

A 11 1674,99 1747,58 1820, 17 1892,76 1965,35 2037,94 2110,53 2183,12 2255,71 2328,30 2400,89 2473,48 2546,07 2618,66 72,59 
A 12 1824,34 1910,89 1997,44 2083,99 2170,54 2257,09 2343,64 2430,19 2516,74 2603,29 2689,84 2776,39 2862,94 2949,49 86,55 

A 13 2067,06 2160,51 2253,96 2347,41 2440,86 2534,31 2627,76 2721,21 2814,66 2908,11 3001,56 3095,01 3188,46 3281,91 93,45 
A 14 1 b 2127,62 2248,79 2369,96 2491, 13 2612,30 2733,47 2854,64 2975,81 3096,~8 3218,15 3339,32 3460,49 3581,66 3702,83 121,17 
A 15 2399,11 2532,31 2665,51 2798,71 2931,91 3065, 11 3Hl8,31 3331,51 3464,71 3597,91 3731,11 3864,31 3997,51 4130,71 4263,91 133,20 
A 16 2666,55 2820,60 2974,65 3128,70 3282,75 3436,80 3590,85 3744,90 3898,95 4053,00 4207,05 4361,10 4515, 15 4669, 20 4823,25 154,05 

1) Die Dienstalterszulage beträgt 

1n Besoldungsgruppe A 6 A 7 AB A 9 

von Oienstaltersstufe 1 10 1 8 9 11 12 1 5 6 8 9 1 2 3 4 5 

bis Oienstaltersstufe 10 11 8 9 11 12 13 5 6 8 9 13 2 3 4 5 13 

OM 38,49 39,41 38,49 39,78 40,41 41,90 44,86 47,44 47,85 49,80 52,37 55,28 48,94 50,99 51,39 52,34 57,03 

2. Bundesbesoldungsordnung B 

Besoldungsgruppe B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 

O rtszusch lag/Tarifklasse lb 1 a 

4263,91 5057,06 5290,83 5642,50 6045,96 6426,94 6797,54 7183,83 7663,47 9152,86 9992.82 
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· Ortszuschlag (Monatsbeträge in DM) 

Zu der 

Tarif- Tarifklasse Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 stufe 8 
kl:asse gehörende Stufe 1 Stufe 2 1·Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 6 Kinder 

Besoldungs-
gruppen 

Ia B 3 bis B 11 651,87 755,85 844,82 929,85 1019,85 1129,85 1239,85 1349,85 

Ib BlundB2 549,91 653,89 742,86 827,89 917,89 1027,89 1137,89 1247,89 
A 13 bis A 16 

Ic A 9 bis A 12 488,73 592,71 681,67 766,71 856,71 966,71 1076,71 1186,71 

II A 1 bis A 8 460,36 559,40 648,38 733,41 823,41 933,41 1043,41 1153,4i 

Bei mehr als sechs Kindern erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 110,-DM. 

III. Mitteilungen 

Nr. 61 I. Tagung der 6. Generalsynode. 

Auf Einladung der Nordelbischen Kirche findet die 
1. Tagung der 6. Generalsynode 1979 im Bereich dieser 
Kirche statt. 

Die Kirchenleitung setzte als Termin für die 1. Ta
gung die Zeit·vom 27. bis 30. Juni 1979 fest. 

IV. Personalnachrichten 

Bischofskonferenz 

Der Bischof des Sprengels Schleswig, D. Alfred 
Peters e n, ist mit Ablauf des 31. Dezember 1977 in 
den Ruhestand getreten. 

VII. Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes 

Kirchenordnung 
der Evangelisch-~utherischen Kirche in Baden 

Vom 24. September 1977 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden bekennt 
sich zu .der Heiligen .Schrift Alten und Neuen Testa
mentes als der einzigen Richtschnur, nach der alle 

Lehre geurteilt werden soll, und .eignet sich die drei 
allgemeinen Bekenntnisse . der Christenheit, nämlich 
das Apostolische, Nicänische und Athanasianische, und 
die besonderen Bekenntnisse der lutherischen Kirche, 
nämlich die ungeänderte Augsburgische Konfession 
und deren Apologie, die Schmalkaldischen Artikel, 
Luthers Großen und Kleinen Katechismus und die Kon
kordienformel, als diejenigen Bekenntnisse an, in wel-

liii 
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chen die reine Schriftlehre zum Ausdruck kommt. 
Durch dies ihr Bekenntnis weiß sie sich in Kirchenge
meinschaft mit allen Kirchen und Gemeinden evange
lisch-lutherischen Bekenntnisses, insbesondere mit de
nen in Deutschland. 

I. Organisation 

§ 1 

Eine Gemeinde wird gebildet durch kirchlichen Zu
sammenschluß lutherischer Christen zu regelmäßigem 
öffentlichen Gottesdiienst im Rahmen der Evangelisch
Lutherischen Kd.rche in Baden, sei es, daß sie von einem 
eigenen Pfarrer bedient wi11d, sei es, daß sie ihren Pfar
rer mit anderen Gemeinden teilt. 

Jede Gemeinde bedarf der Anerkennung durch die 
Synode. Gemeinde im Sinne dieser Kirchenordnung 
sind nur die von dieser anerkannten. 

§ 2 

Jede Gemeinde ordnet ihre Angelegenheiten, selb
ständig, soweit sie dazu nach der Kirchenordnung be
fugt ist. 

Ihre Organe sind: 

1. der Kirchenvorstand, welcher aus dem Pfarrer und 
den von der Gemeinde gewählten Kirchenvorste
hern besteht; 

2. Die Gemeindeversammlung, welche durch die 
stimmberechtigten Gemeindeglieder gebildet wird. 
An Stelle der Gemeindeversammlung kann die Ge
meindevert:,;etung treten, welche von den stimmbe
rechtigten Gemeindegliedern gewählt wird. 

§ 3 

Organe der Kirche sind: 

1. die Synode, die aus den Geistlichen der Evangelisch
Lutherischen Kirche in Baden und Vertretern der 
einzelnen Gemeinden besteht; 

2. der von der Synode gewählte Synodalausschuß; 

3. der von der Synode gewählte Superintendent bzw, 
sein Vertreter. 

II. Gemeinde 

§ 4 

Will ein Glied einer anderen lutherischen Kirche sich 
einer Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden anschließen, so hat es sich bei dem Pfarrer der 
Gemeinde 21u melden. Das gleiche gilt, wenn ein Glied 
einer nicht lutherischen Kirche in eine Gemeinde der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden und damit 
in diese aufgenommen zu werden wünscht. In diesem 
Fall hat der Pfarrer sich zu überzeugen, daß lutherische 
Gesinnung den Beweggrund des Übertr.itts bildet. Hat 
der Pfarrer Bedenken, ,so holt er die Entscheidung des 
Kirchenvorstandes ein. ' 

§ 5 

Von einem GemeindeglJied wird erwartet: 

1. daß es sich treuLich zu Wort und Sakrament hält; 

2. daß es die Kinder zum regelmäßigen Besuch des 
Gottesdienstes, des Religionsunterrichtes und der 
Christenlehre anhält; 

3. daß es zur Erhaltung des Predigtamtes und des 
Gottesdienstes nach Maßgabe dieser Kirchenord
nung beiträgt und sich allen in derselben festge
stellten Bestimmungen in Liebe unterordnet. 

Bei Eintritt oder übertritt zu einer Gemeinde der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden setzt die 
Pfächt zur Zahlung des Kirchenbeitrags mit dem Zeit
punkt ein, an dem eine früher bestandene Verpflich
tung aufhört. 

§ 6 

Der Austritt aus der Gemeinde erfolgt durch eine 
dem Kirchenvorstand einzureichende schr.iftldche Erklä
rung. 

Gibt ein Gemeindeglied durch unchristlJiches Verhal
ten Ärgernis und bleibt die Vermahnung, die, soweit 
es möglich ist, nach der Matth. 18, 15-17 vorgeschrie
benen Ordnung und Stufenfolge geschehen soll, frucht
los, so wird es aus der Gemeinde ausgeschlossen. Der 
Ausschluß geschieht durch die Gemeindeversammlung 
bzw. die Gemeindevertretung auf Antrag des Pfarrers 
oder des Kirchenvorstandes. 

§ 7 

Austretende oder ausgeschlossene Gemeindeglieder 
sowie diejenigen, welche - ohne ihre Verbindung mit 
der Gemeinde festzuhalten - wegziehen, verlieren bis 
zu ihrer Wiederaufnahme alle Rechte als Gemeindeglie
der. 

Sollte, was Gott in Gnaden verhüten wolle, eine 
Trennung um der Lehre willen entstehen, so verbleibt 
das Gemeindevermögen denjenigen Gemeindegliedern, 
welche nach dem Urteil der Synode auf dem .in der Ein
leitung dieser Kirchenordnung dargelegten Bekenntnis
grunde beharren und demgemäß die Pfarrer der Ge
meinde auf die sämtlichen Bekenntn:isschriften der 
evangelisch-lutherischen Kirche verpflichtet und nach 
denselben beurteilt wissen wollen. 

§ 8 

Die zur Erhaltung des Kirchenwesens sowie die für 
alle Gemeindeangelegenheiten erforderlichen Geldmit
tel werden von den Gemeindegldedern durch regel
mäßige Beiträge, für deren Einziel:),ung der Kirchenvor
stand zu sorgen hat, und aus dem Ertrag der bei den 
Gottesdiensten dargebrachten Opfer bestritten. 

Für die Höhe der Beiträge kann die Synode Richt
linien festsetzen. 

Ist ein Gemeindeglied zur Zahlung der ordnungsge
mäßen Beiiträge nicht imstande, so kann es ohne Ver
lust seiner Gemeinderechte durch den Kirchenvorstand 
von seiner Beitragspflicht ganz oder teilweise befreit 
werden'. 

§ 9 

Die Gemeinden, welche ,einen Pfarrer berufen, ver
pflichten sich damit zur Aufbringung des ihm in der 
Berufungsurkunde zugesicherten Einkommens. 

Ill. Das Pfarramt 

§ 10 

Die Pflichten des Pfarrers sind: Gottes Wort lauter 
und rein nach den Bekenntnissen der ev.angelisch-luthe-
11ischen Kirche zu predigen und dlie Jugend demgemäß 
zu unterrichten, die heiligen Sakramente nach der Ein
setzung des Herrn zu verwalten und alle übrigen heili
gen Hand1ungen nach den Ordnungen der lutherischen 
Kirche zu vollziehen, der einzelnen Gemeindeglieder, so 
wie es j,edem not ist, mit Ermahnen, Beraten und Trö
sten, aber auch mit Warnen und Strafen seelsorgerlich 
wahrzunehmen und, unterstützt von den Kirchenvor
stehern, die gemeinsamen kirchlichen Angelegenheiten 
zu leiten, dabei mit christlichen, erbaulichem Wandel 
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der Gemeinde voranzugehen; - alles Gott zur Ehre 
und der Kirche zur Erbauung, wie es einem rechtschaf
fenen Diener Gottes und treuen Hirten der Gemeinde 
zusteht. 

§ 11 
Die Berufung oder Wahl eines Pfarrers geschieht 

durch die von ihm zu versehende Gemeinde nach Maß
gabe dieser Kirchenordnung. 

Wählbar zum Pfarramt ist nur ein solcher Pfarrer 
oder Pfarramtskandidat, dessen Bekenntnis und Lehre 
mit den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche 
übereinstimmt und der nach wissenschaftlicher Ausbil
dung, nach Gaben und Wandel auch zur Führung eines 
Pfarramtes in einer lutherischen Landeskirche berech
tigt ist. 

Der Bewerber um ein Pfarramt oder eine Pfarramts
verwaltung in einer Gemeinde der Evange1isch-Lutheri
schen Kirche in Baden soll im Dienste einer evange
Ms<!h-lutherischen Kirche gestanden haben. Hat ein Be
werber früher einer nicht lutherischen Kirche angehört, 
besonders einer der evangelisch-unierten Kirchen, so 
kann er nur dann für Pfarramt oder Pfarrverwaltung 
in Betracht gezogen werden, wenn er einwandfrei nach
weist, daß sein Übertritt ohne Zusammenhang mit den 
Wahlverhandlungen erfolgt ist. 

§ 12 

Der Kirchenvorstand hat das Vorschlagsrecht. Ehe er 
einen P.faner oder einen Kandidaten der Gemeinde zur 
Berufung oder mehrere z;ur Wahl vorschlägt, hat er 
über deren Person unter Einsendung etwa vorhandener 
Akten dem Super,intendenten Bericht zu erstatten. Die
ser und die übrigen geistlichen Mitglieder der Synode, 
welchen der Superintendent Mitteilung zu machen hat, 
sind verpflichtet, binnen einer Frist von. drei Wochen 
nach Empfang dieser Mitteilung zu erklären, ob sie 
gegen Lehre und Wandel der vom Kirchenvorstand 
vorgeschlagenen Geistlichen Einspruch erheben. Der 
Einspruch ist gleichzeitig zu begründen. In strittigen 
Fällen entscheidet der Synodalausschuß endgültig dar
über, ob der Kirchenvorstand einen beanstandeten Be
werber von der Berufung oder Wahl auszuschließen 
hat. · 

Die Wahl (Berufung) ist vom Synodalausschuß zu 
prüfen und zu bestätigen. Dem neuen Pfarrer wird eine 
Berufungsurkunde a,usgehändigt, die vom Superinten
denten und vom Kirchenvorstand zu unterschreiben ist. 
Die Vereinbarungen über die rechtliche und wirtschaft
liche Stellung des Pfarrers werden vom Kirchenvor
stand im Einvernehmen mit dem Synodalausschuß nach 
Maßgabe des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evange
ldsch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 14. Juni 
1963 (ABI. Bd. -II Stück 2, S. 14) getroffen, soweit die 
Kirchenordnung und andere Rechtsvorschriften der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche .in Baden keine Rege
lung treffen. 

Der neue Pfarrer wird in der Berufungsurkunde auf 
die lutherischen Bekenntnisschriften verpflichtet und 
hat schriftlich zu versprechen, daß er sich in seiner 
Amtsführung nach der Kirchenordnung der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Baden richten werde. Als
dann wird er durch den Superintendenten in sein Amt 
eingeführt. 

§ 1~ 

W.ird eine Pfarrstelle frei, benachrichtigt der Kir
chenvorstand unverzüglich den Synodalausschuß. Der 
Superintendent bestellt im Einvernehmen mit dem Kir
chenvorstand einen Pfarrer zum Vakanzvertreter, der 
den Vorsitz im Kirchenvorstand übernimmt und als 
solcher die Vorstandssitzungen und Gemeindeversamm-

lungen einzuberufen und mit vollem Stimmrecht zu 
leiten sowie die besondere Art der Vertretung für alle 
Versammlungen im Einvernehmen mit dem Kirchen
vorstand anzuordnen hat. 

Der Kirchenvorstand hat zur Besetzung der Pfarr
stelle von vornherein einen Beschluß darüber _herbei
zuführen, ob ein bestimmter Geistlicher auch ohne Be
werbung in Aussicht genommen und der Gemeindever
sammlung zur Berufung vorgeschlagen oder ob die 
Pfarrstelle zur Bewerbung ausgeschrieben werden soll. 
Im letzteren Fall kommen für die Wahl oder Berufung 
nur solche Geistliche in Betracht, die sich schriftlich be
worben haben. 

Wird ein Geistlicher zur Wahl oder Berufung vorge
schlagen, so ist die Gemeindeversammlung (Gemeinde
vertretung) vorher zu befragen, ob sie sich an dem 
einen Vor.schlag genügen lassen will. Gegen die Beru
fung oder Wahl eines Pfarrers kann innerhalb einer 
Woche nach Empfang der Mitteilung Einspruch beim 
Synodalo.usschuß erhoben werden, der 4enselben prüft 
und darüber entscheidet. Die Pfarrwahl wird vom 
Superintendenten oder in seiner Stellvertretung von 
einem durch ihn zu bestimmenden Geistlichen geleitet. 
Der Wahlleiter hat kein Stimmrecht. 

§ 14 

Bei Anstellung eines Pfarrvikars hat der Pfarrer das 
Recht des Vorschlags. Im übrigen geschieht die Beru
fung oder Wahl eines solchen in derselben Weise wie 
die eines Pfarrers. Hinsichtlich der Wählbarkeit des 
Pfarrvikars gelten die Vorschriften :des § 11. 

Ein ordnungsgemäß berufener oder gewählter Pfarr
vikar ist Mitglied der Synode sowie des Kirchenvor
standes derjenigen Gemeinde, in der er 1im Predigt
amte regelmäßig tätig ist; in ersterer als beratendes, in 
letzterem als beschließendes Mitglied. 

Es können auch Missionskandidaten aus lutherischen 
Missionen als Vikare verwendet werden. 

§ 15 

Für_ das Dienstverhältnis des Pfarrers gelten ergän
zend die Abschnitte IV (Vom Dienst des Pfarrers), V 
(Vom Verhalten des Pfarrers), VI (Visitation und Dienst
aufsicht), VII (Verletzung der Lehrverpflichtung), VIII 
(Schutz und Fürsorge), IX (Veränderung des Dienstver
hältnisses als-Pfarrer) und X (Beendigung des Dienst
verhältnisses als Pfarrer) des Pfarrergesetzes der 
VELKD vom 14. Juni 1963 (ABI. Bd. II, Stück 2, S. 14), 
soweit die Kirchenordnung und andere Rechtsvorschl'lif
ten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden 
keine Regelung treffen. 

§ 65 Abs. 2 des Pfarrergesetzes findet keine Anwen
dung. § 67 Abs. 2 dieses Gesetzes wird durch folgende 
Vorschrift ersetzt: 

(2) Die Nachprüfung erfolgt durch eine Schiedsin
stanz, die bei der Evangehsch-Lutherischen Kirche in 
Baden gemäß der Ordnung für die Schlichtungsstelle 
gebildet wird. 

Ihr gehören an : 

a) ein von der Synode bestimmter Obmann, der die 
Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwal
tungsdienst haben soll, 

b) ein vom Synodalausschuß gewählter Beisitzer und 

c) ein Beisitzer, den die Pfarrerschaft aus ,ihrer Mitte 
wählt. 

§ 16 

Wenn ein ordinierter Geistlicher öffentlich durch 
Wort oder Schrift in der Darbietung der christlichen 

... 
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Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in 
entscheidenden Punkten ,in Widerspruch zum Bekennt
nis der evangelisch-lutherischen Kirche tritt und daran 
beharrlich festhält, verletzt er seine Lehrverpflichtung. 

Liegen nachweisbar Tatsachen für die Annahme der 
Voraussetzungen· des § 16 Abs. 1 vor, dann ist durch 
seelsorgerliche Bemühungen auf eine Behebung der 
Anstöße hinzuwirken. 

Bleiben die seelsorgerlichen Bemühungen ohne Er
folg, dann beschließt der Synodalausschuß, daß mit dem 
Betroffenen ein Lehrgespräch zu führen ist. Mit der 
Abhaltung des Lehrgesprächs beauftragt der Synodal
ausschuß zwei Theologen, die hierfür besonders sach
kundig sind. Zweck des Lehrgesprächs ist die Klärung 
des Sachverhalts und im Falle festgestellter Abwei
chungen der Versuch, den Betroffenen theologisch zur 
Einsicht in die Bekenntniswidrigkeit seiner Lehrmei
nung zu führen. 

Hält der Betroffene an der beanstandeten Lehre fest, 
dann hat der Synodalausschuß nach Anhörung des Be
troffenen und nach Feststellung des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 die Beendigung des 
Dienstverhältnisses durch Beschluß auszusprechen. Der 
Beschluß ist zu begründen und dem Betroffenen zuzu
stellen. 

Gegen die Entscheidung des Synodalausschusses hat 
der Betroffene das· Recht der Berufung ah die Synode. 
Findet während der nächsten drei Monate nach der 
Entscheidung des Synodalausschusses eine ordentliche 
Synode niicht statt, so ist ,innerhalb dieser Zeit eine 
außerordentliche Synode einzuberufen, bis zu der nach 
der Entschei,dung des Synodalausschusses zu verfahren 
ist. 

Der Betroffene kann sich eines Beistandes in allen 
Abschnitten des Verfahrens bedienen. Der Beistand 
muß einer eva_ngelisch-lutherischen Kirche angehören. 

§ 17 

Stirbt ein Pfarrer im Amt, so haben die Witwe und 
die l(inder für den Sterbemonat und die darauffolgen
den zwei Monate Anspruch auf die bisherigen Dienst
bezüge sowie drei Monate auf die Pfarrwohnung oder 
eine den .örtlichen Verhältnissen angemessene Woh
n ungsentschäidigung. 

IV. Der Kirchenvorstand 

. § 18 

Der Kirchenvorstand besteht aus dem Pfarrer und 
mindestens zwei von der Gemeinde gewählten Kirchen
vorstehern. 

§ 19 

Wählbar zu Kirchenvorstehern sind alle stimmbe
rechtigten Gemeindeg1ieder, welche sich treu .zu Wort 
und Sakrament halten, wider deren Glauben und Wan
del. ein begründeter Einspruch nicht erhoben werden 
kann. Das Recht, einen solchen einzulegen, steht jedem 
Gemeindeglied zu und kann sowohl vor der Wahl wie 
nach derselben geübt werden. Der Kirchenvorstand hat 
zu prüfen, ob der Einspruch begründet i!st, und über 
denselben zu entscheiden. 

Gegen seine Entscheidung kann die Gemeindever
sammlung (Gemeindevertretung) und gegen deren Be
schluß der Synodalausschuß angerufen werden, der 
endgültig entscheidet. 

§ 20 

Ist ein Kirchenvorsteher zu wählen, legt der Kirchen
vorstand der Gemeindeversammlung (Gemeindevertre-

tung) einen Wahlvorschlag vor. Die Wahl erfolgt mit 
einfacher Stimmenmehrheit. 

Erfolgt binnen acht Tagen nach Bekanntmachung von 
der Kanzel kein Einspruch gegen die Wahl, so ist der 
neugewählte Vorsteher im öffentlichen Gottesdienst 
durch den Pfarrer in sein Amt einzuführen. 

Dlie Mitglieder des Kirchenvorstandes werden auf 
sechs Jahre gewählt, und zwar alle drei Jahre je zur 
Hälfte. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 21 

Von den Kirchenvorstehern wird erwartet, daß sie in 
treuer Übung ihres Christenstandes und in brüderlicher 
Ermahnung, Tröstung und Beratung den Gemeindeglie
dern mit gutem Beispiel vorangehen. Sie sollen vor 
andern den Pfarrer unterstützen in Aufrechterhaltung 
und Förderung christLicher Zucht und Sitte und einer 
löblichen Ordnung in der Gemeinde sowie in Fürsorge 
für die Armen und Kranken, soweit dieselbe von Ge
meinde wegen nötig ist. Ihr Amt .führen die Kirchen
vorsteher unentgeltlich. 

§ 22 

Jeder Vorsteher kann sein Amt freiwillig niederle
gen. Er kann hierzu auch, falls es nötig_ erscheint, sei
tens des Pfarrers oder des Kirchenvorstandes. aufge
fordert ·werden. 

Unfreiwillige Amtsentlassung eines Vorstehers er
folgt: 
1. wegen jedes die Wählbarkeit ausschließenden Grun

des; 
2. wegen grober Pflichtwidr,igkeit, namentlich wegen 

beharrlicher Vernachlässigung seines Amtes; 

3. wegen jeden Umstandes, durch welchen der Vorste
her gehindert wird, die Pflichten seines Amtes zu 
erfüllen. 

Das Recht vorläufiger Amtsenthebung eines Vorste
hers steht dem Kirchenvorstand zu. Die Entlassung 
ein.es K:irchenvorstehers geschieht durch die Gemeinde
versammlung bzw. die Gemeindevertretung mit einer 
Stimmenmehrheit von zwei Dritteln. Gegen diese Ent
scheidung steht dem Kirchenvorsteher Berufung an den 
Synodalausschuß frei; dieser entscheidet darüber end
gültig. 

§ 23 

Der Kirchenvorstand hat die Arµfgabe: an der inneren 
und äußeren Erbauung der Gemeinde zu arbeiten, die 
Angelegenheiten der Gemeinde zu verwalten, die Ord
nung in derselben aufrecht zu erhalten und die Ge
meinde nach außen zu vertreten. Vertretungsberechtigt 
sind der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter und ein 
weiteres Mi~glied des Kirchenvorstandes. 

§ 24 

Im einzelnen liegt dem Kirchenvorstand ob: 

1. alles zu beschaffen, was an äußeren Bedingungen 
für die Abhaltung der Gottesdienste und überhaupt 
für die Verwaltung des Wortes und der Sakramente 
nötig ist, und für die äußere Ordnung bei den Got
tesdiensten zu sorgen; 

2. Veranstaltungen ziu treffen oder anruregen, die zur 
Förderung des christlichen Lebens in der Gemeinde 
dien1ich sind; 

3. die Liebestätigkeit zu fördern und für Armen- und 
Krankenpflege, soweit sie von Gemeinde wegen 
nötig ist, Sorge zu tragen; 
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4. für Schäden und Ärgernlisse in der Gemeinde Ab
hilfe zu suchen und zu erwägen, iin welcher Weise 
etwa durch kirchliche Zi.icht dagegen eingeschritten 
werden soll (Matth. 18, 15-17); 

5. das Vemnöge!i der Gemeinde zu verwalten, für ge
ordnete Rechnungsführung 21u sorgen und jährlich 
vor der Gemeinde (Gemeindeversammlung oder 
Gemeindeviertretung) von seiner Verwaltung 
Rechenschaft abzulegen; 

6. ,sämtliche Wahlen vor21Ubereiten soweit das Vor
schlagsrecht bei denselben auszuüben; 

7. für Aufbringung des Pfarrgehalts und für Ein
sammlung der Kirchenbeiträge 21u sorgen; 

8. die kirchlichen Dienste zu besetzen und zu beauf
sichtigen; 

9. die erforderlichen Schritte zu tun, wenn Klagen 
gegen den Pfarrer oder die Gemeindebeamten vor
liegen; 

10. Vorschläge und Anträge vorzubereiten, die an die 
Gemeinde und vor die Synode gebracht werden 
sollen. 

§ 25 

Die Gemeinde soll den Kirchenvorstand in Ehren hal
ten und seinem Vornehmen mit WH!dgkeit entgegen
kommen. Die Kosten der ordnungsgemäß vom Kirchen
vorstand beschlossenen Anschaffungen, Einrichtungen 
und Unternehmungen hat die Gemeinde zu tragen. 

Der Kirchenvorstand aber soll als Vertreter und Be
vollmächtigter der Gemeinde seiner Verantwortung 
ernstuch eingedenk sein. Für ordnungsgemäße Verwal
tung des Gemeindevermögens sind seine Mitg1ieder der 
Gemeinde verantwortlich. 

§ 26 

In folgenden Fällen muß die Genehmigung der Ge
meindeversammlung bzw. der Gemeindevertretung 
vom Kirchenvorstand eingeholt werden: 

1. bei Aufstellung der Voranschläge für die Gemeinde
kasse; 

2. bei Bestimmungen über die Gehälter; 

3. bei Ankauf oder Veräußerung von Gebäuden und 
Grundstücken; 

4. bei Neubauten; 

5. bei Anstrengung eines Prozesses oder Abschluß von 
Vergleichen, die anstelle eines Prozesses treten; 

6. bei Aufnahme einer Anleihe; 

7. bei Feststellung von Plänen für Schuldentilgung; 

8. bei Ausgaben, durch die das angelegte Gemeinde
vermögen angegriffen w:irid; 

9. bei Verwendung örtlicher kiirch1icher Stiftungen 
und deren Erträgen zu anderen als den stiftungsge
mäßen Zwecken; 

10. überhaupt bei allen Ausgaben, die einen von der 
Gemeinde zu bestimmenden ·Mindestbetrag über
schreiten; 

11. bei Schließung und Kündig,ung von Verträgen, wel
che die wirtschaft1ichen Verhältnisse der Gemeinde 
wesentlich berühren. 

§ 27 

Vorsitzender des Kirchenvorstandes ist der Pfarrer. 
Dieser hat die Versammlung des Kirchenvorstandes zu 
berufen und zu leiten. 

Der Kirchenvorstand wählt aus seiner Mitte einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

Der Klirchenvorstand ist bei Anwesenheit der Hälfte 
seiner Mitglieder beschlußfähig. Die Abstimmung er
folgt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmen
gleichheit entsche1det die Stimme des Vorsitzenden. 

über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein 
Protokoll aufgenommen und nach Genehmigung von 
dem Vorsitzenden und einem Kirchenvorsteher unter
zeichnet. 

Gegen einen Besch1uß des Kirchenvorstandes kann 
von jedem Mitglied des Kirchenvorstandes oder von 
fünf stimmberechtigten Gemeindegliedern Berufung an 
die Gemeindeversammlung bzw. die Gemeindevertre
tung eingelegt werden. 

V. Die Gemeindeversammlung 
bzw. die Gemeindevertretung 

§ 28 

Die Gemeindeversammlung besteht aus den stimmbe
rechtigten Gemeindegliedern. Stimmberechtigt sind alle 
Gemeindeglieder, welche das i8. Lebensjahr vollendet 
haben, mit Ausnahme derjenigen, die wegen über sie 
verhängter Kirchenzucht der Ausübung der Gemeinde
rechte zeitweilig verlUJStig sind. 

In Gemeinden von mehr als 500 Gemeindegliedern 
kann eine Gemeindevertretung gewählt werden. Sie 
muß mindestens doppelt so viele Mitglieder umfassen 
wie der Kirchenvorstand. Die Gemeindevertretung 
wird von der Gemeindeversammlung in geheimer Wahl 
auf sechs Jahre gewählt, und zwar alle drei Jahre je 
zur Hälfte. Wählbar sind alle stimmberechtigten Ge
meindeglieder; Wiederwahl ist zulässig. 

Die Gemeindevertretung tritt an die Stelle der Ge
meindeversammlung, außer in den in § 30 Absatz 2 
genannten Fällen. 

§ 29 

Die· Gemeindeversammlung bzw. die Gemeindever
tretung wird auf Beschluß des Kirchenvorstandes oder 
auf Verlangen von fünf stimmberechtigten Gemeinde
gliedern vom Pfarrer bzw. seinem Vertreter berufen 
und geleitet. Die Gemeindeversammlung ist unabhän
gig von der Zahl der Erschienenen beschlußfähig, die 
Gemeindevertretung, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Mitglieder anwesend ist. 

Zu jedem Beschluß i:st die einfache Mehrheit, bei Be
rufung oder Wahl eines Pfarrers sowie zur Amtsentset
zung eines Kirchenv0I1stehers oder Gemeindevertreters 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stim
men erforderlich. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist 
erforderlich, daß der Gegenstand bei der Einberufung 
bezeichnet war. 

Beschlüsse sind in einem Protokoll festzuhalten. Es 
wird nach Genehmigung durch die Versammlung vom 
Vorsitzenden und zwei nicht zum Kirchenvorstand ge
hörenden Gemeindegliedern unterzeichnet. 

A1s Zuhörer werden bei den Versammlungen der Ge
meinde und der Gemeindevertretung alle konfirmierten 
Gemeindeglieder zugelassen, wenn nicht für den Einzel
fall anders beschlossen wird. 

§ 30_ 

Die Gemeinldeversammlung bzw. die Gemeindever
tretung muß berufen werden: 

"" 
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1. bei der Berufung oder Wahl eines Geistlichen; 

2. bei Wahlen zum Kirchenvorstand oder zur Synode; 

3. beim Ausschluß eines Gemeindegliedes; 

4. bei Amtsentsetzungen; 

5. bei der jährlichen Rechenschaftsablegung; 

6. zur erforderlichen Genehmigung von Kirchenvor
,standsbeschlüssen (§ 26); 

7. bei Streitigkeiten in der Gemeinde. 

In fqlgenden Fällen ist die Gemeindeversammlung zu 
berufen: 

1. bei Wahlen zur Gemeindevertretung; 

2. wenn der Kirchenvorstand oder die Gemeindever
tretung es für notwendig halten; 

3. bei einer etwaigen Auflösung der Gemeinde. 

VI. Die Synode· 

§ 31 

1. Jede Gemeinde entsendet als stimmberechtigte Glie
der zur Synode ihren Pfarrer, einen Kirchenvorste
her und auf je 500 Gemeindeglieder einen Abgeord
neten. Auf den nach der Teilung der Zahl der Ge
meindeglieder durch 500 verbleibenden Rest entfällt 
ein weiterer Abgeordneter dann, wenn der Rest 
mindestens 300 beträgt. Jedoch entsendet jede Ge~ 
meinde außer ihrem Pfarrer UIJ.d einem Kirchenvor
steher mindestens einen Abgeordneten. Bei großem 
Wachstum der Gemeinden kann die Synode die Zahl, 
auf die ein Abgeordneter kommt, erhöhen. Als 
maßgebender Tag für die Zählung der Gemeinde
glieder gilt in diesen Fällen der 31. Dezember des 
Vorjahres. 

2. Alle Abgeordneten und ihre Vertreter werden in der 
Gemeindeversammlung bzw. der Gemeindevertre-. 
tung auf Vorschlag des Kirchenvorstandes nach 
Stimmenmehrheit gewählt, und zwar jedesmal auf 
6 Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Syn
odaler bzw. ein Vertreter in der Wahlperiode aus, so 
wählt die Gemeindeversammlung bzw. die Gemein
devertretung einen Ersatzmann für den Rest der 
Wahlperiode. 

3. Pfarrvikare, an sich beratende Mitglieder der Syn
ode (§ 14), sind stimmberechtigt, wenn sie den Pfar
rer vertreten. 

4. Die Synode ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel der 
Mitglieder anwesend sind. 

5. Die Verhandlungen der Synode sind für die Mitglie
der der Gemeinden öffent1ich, soweit nicht die Syn
ode in einem einzelnen Fall anders beschließt. Kir
chenvorsteher können zu vertraulichen Sitzungen 
zugelassen werden. Die Synode kann die Verhand
lung für vertraulich erklären, unbeschadet entge
genstehender gesetzlicher Bestimmungen. 

6. Die Sitzungen werden mit Schriftverlesung und Ge
bet eröffnet und mit Gebet geschlossen. 

7. Die Tagung der Synode ist den Gemeinden bekannt 
zu machen. An die Ankündigung ist eine Fürbitte 
für die Synode anzuschließen. 

§ 32 

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden ist 
die Synode die Träger,in der obersten Kirchengewalt, 
die sie unter sorgfältiger Beachtung dieser Kirchenord
nung wie der in Betracht kommenden Staatsgesetze in 
voller Selbständigkeit ausübt. 

§ 33 

Vorsitzender der Synode ist der Superintendent oder 
sein Vertreter. Er hat die Synode zu berufen, ihre Ver
handlungen zu leiten und für die &usführung ihrer Be
schlüsse zu sorgen. 

§ 34 

Spätestens alle zwei Jahre findet, wenn nicht beson
dere Gründe dagegen sprechen, eine ordentliche Ta
gung der Synode statt, in welcher der Synodalausschuß 
einen Bericht über das verflossene Jahr vorlegt. Die 
Tagung der Synode ist den Kirchenvorständen und den 
Synodalen mit Angabe der Tagesordnung spätestens 
14 Tage vor dem Tage der Zusammenkunft mi.tzuteilen. 
Etwaige Anträge, zu deren Stellung die Kirchenvor
stände wie auch sechs Synodale berechtigt sind, müssen 
so früh wie möglich eingebracht werden. Spätestens 
drei Wochen vor Beginn der Synode müssen sie in den 
Händen des Superintendenten sein, der sie den Kir
chenvorständen und Synodalen mitzuteilen hat. Nur 
rechtzeitig eingebrachte Anträge ist die Synode ver
pflichtet in die Tagesordnung aufzunehmen; später ein
gebrachte nur dann, wenn niemand Widerspruch er
hebt und sie von einem Drittel der Synodalen unter
stützt wetden. Anträge, die sich aus der Beratung er
geben, können von jedem Synodalen mit Unterstützung 
von noch fünf Synodalen gestellt werden. 

Der Synodalausschuß kann jederzeit eine außer
ordentliche Tagung der Synode festsetzen und muß das 
baldigst, wenn ein Drittel der Synodalen es fordert. 

§ 35 

Die Tätigkeit der Synode bezieht sich auf alle Ange
legenheiten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden. Wie sie die Kirchenordnung festgestellt hat, so 
ist sie befugt, dieselbe nach Bedarf zu ändern. Dabei ist 
sie gebunden an den unabänderlichen Bekenntnisgrund, 
der in der Einleitung dargelegt -ist, und darf weder die 
Grundsätze der lutherischen Kirchenordnung noch die 
Rechte der einzelnen Gemeinden verletzen. Zu jeder 
Änderung der Kirchenordnung sind zwei Drittel d~r 
Stimmen erforderlich. 

-Die Synode entscheidet über die Einführung gemein
samer Einrichtungen wie gottesdienstlicher Gebräuche, 
Feste und dergleichen sowi,e über die Einführung von 
gemeinsamen Gesangbüchern, Katechismen, Lektiona
ren, Agenden und dergleichen. Solche Einführungen 
dürfen nicht beschlossen werden, wenn nicht vorher die 
Ge!Iljeinden insgesamt oder doch in überwiegender 
Mehrheit durch ihre Gemeindeversammlungen bzw. 
ihre Gemeindevertretungen sich damit einverstan
den erklärt haben. 

§ 36 · 

Die Synode entscheidet. über die Aufnahme neuer Ge
meinden. Solche können nur dann aufgenommen wer
den, wenn sie auf dem in der Einleitung dargelegten 
Bekenntnisgrund stehen und sich zur Beobachtung der 
Kirchenordnung verpflichten. 

§ 37 

Die Synode wacht darüber, in der Regel durch ihren 
Ausschuß, daß die Kirchenordnung in den Gemeinden 
beobachtet und keine falsche Lehre getrieben wird, 
überhaupt alles ordentlich zugeht. Sie bzw. ihr Aus
schuß ist befugt, nicht nur mit Mahnungen an die Kir
chenvorstände heranzutreten, sondern auch eine Visi
tation, falls es dienlich erscheint, anzuordnen und die 
Abstellung erwiesener Schäden zu fordern. Wenn eine 
Gemeinde durch Abfall vom lutherischen Bekenntnis, 



112 AMTSBLATT Band V, Stück 4 

durch Auflehnung w1der christ1iche Ordnungen, durch 
grobe Mißachtung der Kirchenoridnung oder der Be
schlüsse der Synode oder des Synodalausschusses oder 
hartnäckiger Abweisung der brüderlichen Ermahnung 
den Boden ,der Gemeinschaft verläßt, so kann sie durch 
die Synode aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Baden ausgeschlossen werden. 

§ 38 

Die Synode verwaltet da!S Kirchenvermögen. Sie be
stellt den Rechnungsführer für dlie Synodalkasse und 
für alle Kassen, die gemeinsames Eigentum aller Ge
meinden sind. 

Der Synodalausschuß beaufsichtigt die Rechnungs
führung; er legt Jahresrechnungen und Voranschläge 
der Synode vor, der dlie Genehmigung :rusteht. 

Wenn eine Gemeinde sich auflöst, aus der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Baden a,ustritt oder aus 
derselben ausgeschlossen wird, verliiert sie jeden An
spruch auf das gemeinsame Vermög,en im Sinne rlP.s 
Abs. 1 dieses Paragraphen. 

§ 39 

Für die Synode ergeben sich folgende Befugnisse: 

1. Slie versieht die gemeinsamen Angelegenheiten der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden (vgl. 
§ 32); 

2. sie verwaltet das Kirchenvermögen (vgl.§ 38); 

3. s.ie bildet eine Berufungsinstanz gegen Entschei
dungen nach§ 42, Absatz 1, Ziffer 5; 

4. sie beschließt über Vorschläge und Anträge aus den 
Gemeinden (vgl. § 34); 

5. sie entscheidet über gemeinsame Ordnungen, Ein
richtungen und Bücher (vgl. § 35, Absatz 2); 

6. sie entscheidet über Aufnahme neuer Gemeinden 
(vgl. § 36); 

7. sie übt Aufsicht über die einzelnen Gemeinden (vgl. 
§ 37); 

8. sie entscheidet über den Aiusschl:uß aus der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Baden (vgl.§ 37); 

9. sie wählt aus dem Kreis der Pfarrer in geheimer 
Abstimmung den Superintendenten und seinen Ver
treter; 

10. sie vertritt die Kirche nach außen, und zwar durch 
ihren Synodalausschuß. 

§ 40 

Die Abstimmung in der Synode geschieht nach Stim
menmehrheit. Nicht abgeg,ebene Stimmen werden nicht 
gezählt. Die Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

Der Synodale ist bei seiner Stimmabgabe ausschließ
lich an seine persönliche Überzeugung und sein Gewis
sen gebunden und kann durch Beschlüsse seines Kir
chenvorstandes oder seiner Gemeinde in keiner Weise 
hinsichtlich seiner Abstimmung auf der Synode ver
pflichtet werden. 

über die Verhandlungen und Beschlüsse der Synode 
wird ein Protokoll aufgenommen, das von der Synode 
zu genehmigen, vom Vorsitzenden sowie zwei Mitglie
dern zu unterzeichnen und in Abschrift jeder Gemeinde 
zuzustellen ,ist. 

VII. Der Synodalausschuß 

§ 41 

1. Die Synode wählt aus ihrer Mitte für die Dauer 
ihrer Wahlperiode 4 Beisitzer sowie 4 Vertreter der-

selben. Die 4 Beisitzer bilden rnlit dem Superinten
denten. und dessen Vertreter den Synodalausschuß, 
in dem ·der Superintendent bzw. sein Vertreter den 
Vorsitz führt. Der Synodalauschuß ist beschluß
fähig, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend slind. 

2. Der Synodalausschuß wird nach Bedarf vom Super
intendenten, von Eilfällen abgesehen, 5 Tage vor der 
Sitzung unter Angabe der Tagesordnung berufen. 
Schriftliche Abstimmung ist zulässig, sofern sich 
aus seiner Mitte kein Widerspruch ·erhebt. 

3. Der Ausschuß ist befugt, andere Mlitglieder der Syn
ode mit beratender Stimme zu einer Sitzung heran
zuziehen. 

4. Sowohl die Mitglieder des Synddalausschusses wie 
die etwa zur Sitzung herangezogenen Synodalen er
halten nach Bestimmung der Synode Entschädigung 
für ihre Aufwendungen. 

5. Die sachlichen Kosten der Synode wie des Synodal
ausschusses sowie alle persönlichen Entsr.hiirlig11n
gen deckt die Synodalkasse. 

6. Der Bedarf der Synodalkasse wird aufgebracht 
durch eine Umlage, die von den Gemeinden erbracht 
wird. Die Höhe des Beitragei;; bestimmt der Synodal
ausschuß im Laufe des ersten Kalendervierteljahres 
bei Festlegung des Voransch1ages für die Synodal
kasse. 

§ 42 

Der Synodalausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. Er vertritt die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Baden nach außen; 

2. er stellt die Wählbarkeit eines Kandidaten gemäß 
§ 11 fest; 

3. er prüft die Rechtmäßigkeit der Pfarrwahl und voll
zieht die Bestätigung der Wahl; 

4. er entscheidet über persönliche Klagen nach Maß
gabe des§ 16; 

5. er verfügt über die vorläufige Amtsenthebung wie 
Absetzung eines Pfarriers gemäß § 16 ; 

6. er entscheidet über Einsprüche eines Kirchenvor
stehers über eine gegen ihn nach § 22 Abs. 2 und 3 
verhängte Maßnahme; 

7. er erstattet auf jeder ordentlichen Tag;ung der Syn
ode einen Geschäftsbericht und legt die Jahresrech
nungen und Voranschläge vor. 

über die Beschlüsse ist ein Protokoll :w führen und 
nach Genehmigung vom Superintendenten und einem 
Beisitzer zu unterzeichnen. 

Gegen einen Beschluß des Synodalausschusses kann 
von zwei Mitgliedern innerhalb von drei Wochen Be
rufung an ,föe Synode eingelegt werden. Falls die Syn
ode nJicht schon einberufen ist, muß eine solche einbe
rufen werden, für welche die Frist des § 34 nicht einge
halten zu werden braucht. Bis zur Entscheidung der 
Synode wird der Vollzug des angefochtenen Beschlusses 
ausgesetzt. 

VIII. Der Superintendent 

§ 43 

Dem Superintendenten obliegt die geist1iche Leitung 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden. Er ist 
Vorsitzender der Synode. Er hat die Gemeinden zu visi
tieren und Ordinationen und Einführungen zu vollzie
hen. 

lllli 

-
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Visitationen s.ind wenigstens alle fünf Jahre einmal in 
jeder Gemeinde abzuhalten: Außerordentliche Visitatio
nen geschehen auf Antrag der Synode, des Synodalaus
schusses oder des betreffenden Kirchenvorstandes. 
Der Superintendent wird ,in seinem Pfarramt durch sei
nen Vertreter visitiert. 

§ 44 

Der Superintendent wird von der Synode gewählt 
(§ 39 Ziff. 9). Die Wahlperiode für den Super.intenden
ten und seinen Vertreter beträgt 10 Jahre. 

Der Superintendent kann durch Beschluß der Syn
ode, für den eine Mehrheit von zwei Dritteln der abge-

gebenen Stimmen erforderlich ist, aus seinem Amt ab
berufen werden. Das gleiche gilt für seinen Vertreter. 

IX. Auslegungsbestimmung 

§ 45 

Ist die Auslegung eines Satzes dieser Kirchenordnung 
zweifelhaft oder tritt ein Fall ein, für welchen in der 
Kirchenordnung keine Entscheidung getroffen ist, so 
steht der Synode die Entscheidung zu. Diese erfolgt .mit 
einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vorsitzende. 

VIII. ·vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
in der Deutschen Demok_ratischen Republik 

Satzung des Nationalkomitees des Lutherischen 
Weltbundes in der Deutschen Demokratischen Republik 

Vom 24. Februar 1978 

Das gemäß Artikel IX der Verfassung des Lutheri
schen Weltbundes gebildete Nationalkomitee des Lu
therischen Weltbundes ,in der Deutschen Demokrati
schen Republik hat folgende Neufassung seiner Satzung 
beschlossen: 

Aufgaben und Organisation 

§ 1 

(1) Das Nationalkomitee des Lutherischen Weltbun
des in der Deutschen Demokratischen Republik hat die 
Aufgabe, die Ziele des Lutherischen Weltbundes in den 
Mitgliedskirchen in der DDR zu fördern. 

Es vertritt die Mitgliedskirchen in der DDR beim 
Lutherischen Weltbund und ist·für die Zusammenarbeit 
mit dessen Organen und Einrichtungen verantwortlich. 

(2) Die Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbun
des in der DDR sind unter Beachtung von Artikel IX 
der Verfassung des Lutherischen Weltbundes für die 
Bildung des Nationalkomitees verantwortlich. 

(3) Das Nationalkomitee nimmt seine Aufgaben unter 
Beachtung der Selbständigkeit der Mitgliedskirchen 
wahr. Es macht im Benehmen mit den Mitgliedskirchen 
Vorschläge für die Besetzung der Organe und Einrich
tungen des Lutherischen Weltbundes. 

(4) Die Mitgliedskirchen können gemeinsam oder ein
zeln dem Nationalkomitee bestimmte Aufgaben über
tragen. 

Zusammensetzung 

§ 2 

(1) Dem Nationalkomitee gehören als stimmberech
tigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Exekutivkomitees des Lutheri
schen Weltbundes aus der DDR, 

b) ein Mitglied der Kirchenleitung jeder Mitglieds
kirche, das von der betreffenden Mitgliedskirche 
benannt wird, 

c) ein weiterer Vertreter jeder Mitgliedsk,irche, der 
von der betreffenden Mitgliedskirche benannt wird, 

d) ein Mitglied des Kollegiums der Evangelisch-Lu
therischen Mission zu Leipzig, das von ihm benannt 
wird. 

(2) An den Sitzungen des Nationalkomitees nehmen 
als beratende Mitglieder. teil: 

a) der Geschäftsführer des Nationalkomitees, 

b) die Vorsitzenden der Ausschüsse des Nationalkomi
tees, 

c) die Mitglieder der Kommissionen des Lutherischen 
Weltbundes, sofern sie einer Mitgliedskirche in der· 
DDR angehören. 

(3) Der Generalsekretär des Lutherischen Weltbun
des wird ·zu den Sitzungen regelmäßig als Gast einge
laden. 

(4) Das Nationalkomitee kann beschließen, Bericht
erstatter oder Sachverständige beratend zu den Sitzun
gen hinzuzuziehen. 

(5) Die Referenten ,.der Geschäftsstelle gemäß § 9 (4) 
nehmen an den Sitzungen des Nationalkomitees teil. 

Stellvertretung 

§ 3 

Die stimmberechtigten und beratenden Mitglieder 
des Nationalkomitees nehmen grundsätzlich persönlich 
an den Sitzungen des Nationalkomitees teil. Für Mit
glieder gemäß § 2 Abs. 1 b) und c) ist eine Stellvertre
tung möglich, die von den _Mitgliedskirchen geregelt wird. 
Für das Mitglied gemäß § 2 Abs. 1 d) bestimmt das 
Kollegium der Evangelisch-Lutherischen Mission zu 
Leipzig einen Stellvertreter. 

Sitzungen 

§ 4 

(1) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit
zende werden vom Nationalkomitee aus dem Kreis sei
ner stimmberechtigten Mitglieder gemäß § 2 Abs. 1 
Buchstaben a) und b) für vier Jahre gewählt. 

(2) Das Nationalkomitee tritt mindestens zweimal im 
Jahr zusammen. Auf Verlangen von mindestens vier 
stimmberechtigten Mitgliedern muß das Nationalkomi
tee einberufen werden. 



114 AMTSBLATT Band V, Stück 4 

(3) Die Sitzungen des Nationalkomitees weroen vom 
Vorsitzenden einberufen ,und geleitet. Sie sind nicht 
öffentlich. 

(4) Die Einladungen 21u den Sit:?.iungen erfolgen durch 
die Geschäftsstelle unter Beifügung des Vorschlags der 
Tagesordnung. Das Nationalkomitee stellt zu Beginn 
seiner Sitzungen die Tag,esordnung fest. 

(5) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufer
tigen. Die Niederschrift muß die gefaßten Beschlüsse 
im Wortlaut enthalten. Sie bedarf der Genehmigung 
durch das Nationalkomitee. 

Beschlüsse 

§ 5 

(1) Das Nationalkomitee ist besch1ußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(2) Für Beschlüsi;e ist Einmütigkeit anzustreben. Ab
stimmungen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmgleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt. 
Bei Änderung der Satzung und bei Wahlen ist Zwei
.drittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder erforderlich. 

(3) Eine schriftliche Abstimmung ist möglich, wenn 
das Nationalkomitee nicht versammelt und die Be
schlußfassung eilbedürftig ist und wenn nicht mehr als 
drei stimmberechtigte Mitglieder widersprechen. 

(4) Lst das Nationalkomitee nicht versammelt und 
duldet die Sache keinen Aufschub, so daß auch eine 
schriftliche Abstimmung nicht möglich ist, so entschei
det der Vorsitzende im Einvernehmen mit seinem Stell
vertreter und einem weiteren Mitglied des National
komitees nach Beratung mit dem Geschäftsführer. Das 
weitere Mitglied wird für jeweils ein Jahr vom Na
tionalkomitee gewählt. Zur Wahl stehen stimmberech
tigte Mitglieder des Nationalkomitees aus den Mit
gliedskirchen, die weder den Vorsitzenden noch seinen 
Stellvertreter stellen. 

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder des National
komitees sind von Entscheidungen auf der Grundlage 
von Absatz 4 unverzüglich zu benachrichtigen. Das 
Nationalkomitee soll die Entscheidungen zum Gegen
stand nachträglicher Beratung und Beschlußfassung 
machen. 

(6) Beschlüsse treten, wenn nicht anders bestimmt 
ist, mit dem Tag der Beschlußfassung in Kraft. 

Ausschüsse 

§ 6 

(1) Das Nationalkomitee kann Ausschüsse für be
sondere Aufgaben einsetzen. Mit der Bearbeitung be
stimmter Fragen können Sachverständige beauftragt 
werden. 

(2) Soll für ein Arbeitsgebiet ein Ausschuß gebildet 
werden, für das bereits ein Ausschuß der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in der DDR besteht, 
so entscheidet das Nationalkomitee in Fühlungnahme 
mit der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche über die 
Form der Zusammenarbeit. 

Flinanzen 

§ 7 

(1) Das Nationalkomitee beschließt für jedes Rech
nungsjahr einen Haushaltsplan. Rechnungsjahr ist das 
Kalenderjahr. Der Haushaltsplan gilt über das Rech
nungsjahr hinaus bis zur Beschlußfassung über einen 
neuen Haushaltsplan. Die Umlagen der Mitgliedskir
chen werden im Zusammenhang mit der Beschlußfas
sung über den Haushaltsplan festgestellt. 

(2) Die Rechnung und die Kasse des Nationalkomi
tees werden unter der Verantwortung des Geschäfts
führers .nach den für das Lutherische Kirchenamt gel
tenden Vorschriften als eigene Rechnung und Kasse 
geführt. Das Nationalkomitee beschließt über die Rech
nungsprüfung, die von einer Mitgliedskirche vorgenom
men werden kann, und über die Entlastung des Ge
schäftsführers. 

§ 8 

(1) Die Kosten für die Teilnahme an den Sitzungen 
des Nationalkomitees tragen, soweit es sich um Vertre
ter der Mitgliedskirchen und der kirchlichen Werke 
handelt, grundsätzlich die entsendenden Kirchen und 
Werke. 

(2) Das Nationalkomitee trägt die Kosten für die 
Teilnahme der Mitglieder des Exekutivkomitees. 

(3) Das Nationalkomitee trägt die Kosten für die 
Ausschüsse und Sachverständigen. 

Geschäftsstelle 

§ 9 

(1) Als Geschäftsführer wird vom Nationalkomitee 
einer der Referenten des Lutherischen Kirchenamtes 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in der 
DDR berufen. 

(2) Die laufenden Geschäfte werden vom Geschäfts
führer durch die Geschäftsstelle des Nationalkomitees 
wahrgenommen. 

(3) Ist der Geschäftsführer nicht zugleich Leiter des 
Lutherischen Kirchenamtes, so informiert er diesen 
über wichtige Vorgänge in der Geschäftsführung. 

(4) Das Lutherische Kirchenamt stellt die erforder
lichen Referenten und weiteren Mitarbeiter auf der 
Grundlage einer Vereinbarung für die Geschäftsstelle 
zur Verfügung. Diese erhalten ihre Weisungen, unbe
schadet der allgemeinen Dienstaufsicht durch das 
Lutherische Kirchenamt, vom Geschäftsführer des Na
tionalkomitees. 

Inkrafttreten 

§ 10 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. April 1978 in 
Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Sat21ung vom 26. Februar 1963 
außer Kraft. 

B e r 1 i n , den 24. Februar 1978 

Der Vorsitzende des Nationalkomitees 
des Lutherischen Weltbundes in der 
Deutscllen Demokratischen Republik 

Dr. Rath ke 

... 
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Personalnachrichten 

Bischofskonferenz 

Am 24. September 197<7 wurde Landesbischof Dr. 
Heinrich Rath k e, Schwerin, zum Leitenden Bischof 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 'Kirche in 
der Deutschen Demokratischen Republik gewählt und 
am 25. September 1977 1in sein Amt eingeführt. 

Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Thüringen D. Ingo Br a eck 1 ein trat am 
30. April 1978 in den Ruhestand. Sein Nachfolger Super
intendent Werner Leich, wurde am 11. Dezember 
1977 gewählt unid am 4. Mai 1978 in sein Amt einge
führt. 
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